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NRW
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Wer wir sind!

Bundesverband der 
Organtransplantierten

I.G. Niere NRW e.V. 

Lebertransplantierte 
Deutschland e.V.

Verband der Ersatzkassen NRW



Beratende Mitglieder

• Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) NRW

• Krankenhausgesellschaft NRW (KGNW)

• Die Ärztekammer Nordrhein und Westfalen-Lippe

• AG der Transplantationsbeauftragten in NRW

Kooperationen
Ministerium für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales NRW

Gefördert wird das Projekt durch die Ersatzkassen in NRW ( TK, BARMER, DAK-Gesundheit, KKH und HEK) im 
Rahmen der Selbsthilfeförderung nach §20h SGB V – Koordination: vdek NRW / Bärbel Brünger



Was wir wollen!

ggf. Textergänzung

Projekt 1 – Paten für Organspende

Projekt 2 - Lebensritter

INFORMIEREN | ENTSCHEIDEN | DOKUMENTIEREN

Zusammenarbeit der Organisationen

Regelmäßiger Erfahrungsausstausch

Gemeinsame öffentlichkeitswirksame Aktivitäten

Veranstaltungen in Krankenhäusern

Erhöhte 
Organspende-
bereitschaft



Wie ist die Situation in Deutschland?

 Im Jahr 2019 gab es bundesweit nur 932 
Organspender - 179 davon in NRW

 70% der Bevölkerung würden einer Organspende 
zustimmen – aber nur 36% haben einen 
Organspende-Ausweis

 Rund 10.000 Menschen stehen bundesweit auf der 
Warteliste (in NRW rund 2.000)

Quelle: https://www.organspende-info.de/sites/all/files/files/Forschungsbericht_Organspende_2016_final(2).pdf
(Stand: 12.10.17)



Quelle: https://www.dso.de/servicecenter/downloads/jahresberichte-und-grafiken.html (Stand: 12.10.17)



Quelle: DSO 
2017

Quelle: DSO, https://www.dso.de/servicecenter/downloads/jahresberichte-und-grafiken.html (Stand: 12.10.17)



Das deutsche Transplantationsgesetz von 
1997

• regelt die Spende, die Entnahme sowie die Vermittlung 
und Übertragung von Organen, die nach dem Tode 
oder zu Lebzeiten gespendet werden

• hat festgelegt, dass in Deutschland die Zustimmung 
des/der Verstorbenen oder der Angehörigen vorliegen 
muss (Entscheidungslösung).



Wer darf sich entscheiden?

 Jede Bürgerin und jeder Bürger ab 16 Jahre kann sich 
für oder gegen eine Organ- und Gewebeentnahme 
entscheiden!

Ab dem 14. Geburtstag können Jugendliche einer 
Organentnahme widersprechen 
(Organspendeausweis).



2020 wurde die Entscheidungslösung 
bestärkt

Zukünftig soll:

- es Aufklärung durch die BzGA und durch die Hausärzte geben

- Ein Online-Register eingeführt werden - hier soll die 
Entscheidung für oder gegen die Organspende dokumentiert 
werden

- Kommunen sollen auf das Register hinweisen (z.B. bei
der Ausstellung des Personalausweises)

Mit der Umsetzung des Gesetzes ist im 2. Halbjahr 2020 zu 
rechnen



Organspende im Ausland

Im europäischen Ausland gelten unterschiedliche Lösungen 

für die Organspende:

 Widerspruchslösung (z.B. Österreich, Spanien)

 Zustimmungslösung (z.B. in Dänemark, Großbritannien)

 Entscheidungslösung ( gilt aktuell in Deutschland)



Quelle: https://www.organspende-info.de/organ-und-gewebespende/organe (Stand: 12.10.2017)



Vermittlung der Organspenden durch 
Eurotransplant

Die Stiftung Eurotransplant vermittelt die gespendeten 
Organe in acht europäischen Ländern.

Daten der Wartelistenpatientinnen und –patienten und 
der gespendeten Organe laufen hier zusammen.

Eurotransplant ermittelt passende Empfängerinnen 
und Empfänger.



Was kann ich tun?
 sich entscheiden

 eigene Entscheidung dokumentieren (Spenderausweis)

 eigene Entscheidung der Familie / Freunden mitteilen

. . . und Sie könnten in Ihren Betrieben, 
Institutionen und in Ihrem Umfeld  Info-
Veranstaltungen organisieren. 

Das Netzwerk Organspende NRW e.V. kümmert 
sich gerne um einen Referenten/ eine 
Referentin bzw. um Betroffene, die von ihrem 
Weg berichten. 



Kontakt: 
Netzwerk Organspende NRW e.V.
Geschäftsführung: Konstanze Birkner
Gesundheitscampus Süd 9
44081 Bochum
Tel.: 0234/ 97 83 5430 
und
Bärbel Brünger
Regionale Patin für Dortmund
Tel.: 0231/ 91771-20



Herzlichen 
Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!
Weitere Infos finden Sie unter: 
www.netzwerk-organspende-nrw.de

www.lebensritter.de


